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Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten bezüglich eines Antrags zur Übernahme von Elternbeiträgen in den 

Kindertagesstätten der Stadt Norden geben: 

 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen: 

Stadt Norden - Der Bürgermeister - Am Markt 15 - 26506 Norden 

Telefon: 04931 923-0 - E-Mail: stadt@norden.de 

 

Name und Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten der Stadt Norden: 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter der Stadt Norden - Elsässer Straße 66 - 26121 Oldenburg - 

E-Mail: dsb@norden.de 

 

2. Zweck und Rechtsgrundlage der Datenerhebung: 

Ihre personenbezogenen Daten werden für die Entscheidung über den Antrag auf Gewährung von 

Leistungen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) verarbeitet. Die Datenverarbeitung 

erfolgt auf Grundlage von §§ 60 ff. Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I).  

 

3. An welche Stellen können Daten übermittelt werden? 

Unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen übermitteln wir die erforderlichen Daten wie den 

Namen des Kindes, der Eltern, der betreuenden Einrichtung sowie die Höhe der Elternbeiträge an den 

Landkreis Aurich als auch an die freien Träger der Kindertagesstätten zwecks Kenntnisnahme und 

Überweisung der Beträge. Eine Datenübermittlung in ein Drittland / Nicht-EU-Mitgliedsstaat erfolgt 

nicht. Im Übrigen bestehen im Zusammenhang mit der Wartung der EDV/bestimmter 

Softwareprodukte, der Aktenvernichtung oder dem Anfertigen von Fotografien Auftragsverhältnisse 

mit privaten Unternehmen. Diese sind vertraglich geregelt, sodass die Stadt Norden verantwortlich 

für die Daten bleibt. 

 

4. Wie lange werden die Daten gespeichert? 

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer des Bezuges von Leistungen nach dem SGB VIII 

und längstens bis zu zehn Jahren nach Ablauf des Jahres des letzten Leistungsbezugs gespeichert. 

 

5. Bin ich verpflichtet meine Daten bereitzustellen? 

Die Bereitstellung Ihrer Daten ist für die Entscheidung über die Gewährung von Leistungen nach dem 

Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) erforderlich. Bei Nichtbereitstellung der Daten, könnte Ihr 

Antrag zur Übernahme der Elternbeiträge nicht bearbeitet werden.  

 

6. Welche Datenschutzrechte haben Sie bzw. Ihr Kind? 

Bei Fragen, Beschwerden oder Anregungen in Bezug auf die Datenverarbeitung stehen Ihnen der 

Kitaträger (Stadt Norden) und die Kitaleitung in Kooperation mit dem Datenschutzbeauftragten des 
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Trägers gerne zur Verfügung. Nach den Bestimmungen der DSGVO stehen Ihnen bestimmte 

Datenschutzrechte zu: 

 

- Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, Auskunft über die von uns verarbeiteten Daten zu verlangen 

und unrichtige Daten berichtigen oder vervollständigen zu lassen (Artikel 15 und Artikel 16 

DSGVO). Auf Verlangen werden wir Ihnen eine Kopie der personenbezogenen Daten zur 

Verfügung stellen (Recht auf Datenübertragbarkeit Art. 20 DSGVO). 

 

- Recht auf Löschung Ihrer verarbeiteten Daten, sofern die Notwendigkeit der Speicherung nach 

den oben angedeuteten Aufbewahrungsfristen nicht mehr besteht (Artikel 17 DSGVO). 

 

- Das Recht, unter bestimmten Umständen, insbesondere wenn die Richtigkeit der Daten bestritten 

ist, die Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu verlangen (Artikel 18 

DSGVO). 

 

- Das Recht auf Widerspruch (soweit im Einzelfall möglich) gegen die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten (Artikel 21 DSGVO). 

 

- Das Recht Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, sofern die Verarbeitung auf dieser beruht 

(Artikel 7 Abs. 3 DSGVO). 

 

- Beschwerderecht: Sie haben das Recht sich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden: Die 

Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen - Prinzenstr. 5 - 30159 Hannover - Tel.: 

0511 120-4500 - Fax: 0511 120-4599 - E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de 

 


